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BVerfG stärkt Besitzer von Argentinien-Anleihen 

Stand: 05.07.2007 

 

In einem heute veröffentlichten Beschluss äußert sich das BVerfG zur ehemaligen Zahlungs-

einstellung bei Argentinien-Anleihen, von der viele deutsche Sparer betroffen sind: Es ist keine 

allgemeine Regel des Völkerrechts feststellbar, die einen Staat gegenüber Privatpersonen be-

rechtigt, die Erfüllung fälliger privatrechtlicher Zahlungsansprüche unter Berufung auf den we-

gen Zahlungsunfähigkeit erklärten Staatsnotstand zeitweise zu verweigern (BVerfG 8.5.2007, 2 

BvM 1-5/03; 2 BvM 1/06; 2 BvM 2/06). 

Die Republik Argentinien bediente sich im Zusammenhang mit der argentinischen Finanzkrise 

in erheblichem Umfang des Instruments der Staatsanleihen. Die wurden auch auf dem deut-

schen Kapitalmarkt aufgelegt und von deutschen Gläubigern gezeichnet. Anfang 2002 erklärte 

sich Argentinien für zahlungsunfähig und berief sich dabei auf einen Staatsnotstand. Anlässlich 

mehrerer Klagen deutscher Anleger gegen die Republik Argentinien legte das Amtsgericht 

Frankfurt dem BVerfG die Frage vor, ob der seitens Argentiniens erklärte Staatsnotstand we-

gen Zahlungsunfähigkeit diese kraft einer allgemeinen Regel des Völkerrechts berechtigt, die 

Erfüllung fälliger Zahlungsansprüche zeitweise zu verweigern. 

Das ist nicht der Fall. Zum Beleg einer gewohnheitsrechtlichen Geltung kann nicht auf den 

Konventionsentwurf der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen zur Staatenverant-

wortlichkeit verwiesen werden, der in Artikel 25 den völkerrechtlichen Staatsnotstand als 

Rechtfertigungsgrund regelt. Es ist zwar allgemein anerkannt, dass diese Regelung geltendes 

Völkergewohnheitsrecht darstellt. Allerdings handelt es sich bei dem dort geregelten Notstand 

um einen Rechtfertigungsgrund in einem Völkerrechtsverhältnis, nicht aber im Verhältnis zwi-

schen Staat und privaten Gläubigern. 

Die Entscheidung vom Zweiten Senat des BVerfG erging mit einer Gegenstimme. Die Klage 

privater deutscher Anleger gegen den Staat Argentinien kann nun vor dem Frankfurter Amtsge-

richt weitergeführt werden.  
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Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Grunerstraße 33 – 40239 Düsseldorf 
Fon 0211/43 83 560 
Fax 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


